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(54) NASSREINIGUNGSVORRICHTUNG ZUR NASSREINIGUNG EINER BODENFLÄCHE

(57) 1. Nassreinigungsvorrichtung zur Nassreini-
gung einer Bodenfläche
2.1 Eine derartige Nassreinigungsvorrichtung aufwei-
send ein Bodenteil, das in einem Betriebszustand auf der
Bodenfläche abgestützt ist, wenigstens ein Bodenbear-
beitungswerkzeug, das am Bodenteil angeordnet ist und
im Betriebszustand wenigstens abschnittsweise auf der
Bodenfläche aufliegt, wenigstens einen Werkzeugan-
trieb, mittels dessen im Betriebszustand das wenigstens
eine Bodenbearbeitungswerkzeug auf der Bodenfläche
angetrieben bewegt ist, ein Handführungsteil, das zur
manuellen Richtungssteuerung des Bodenteils auf der
Bodenfläche vorgesehen ist, eine Gelenkanordnung, die
wenigstens zwei Gelenkachsen aufweist und mittels de-
rer das Handführungsteil gelenkig und um seine Längs-
achse drehmomentübertragend mit dem Bodenteil ver-
bunden ist, einen Aufnahmebehälter, der zur Aufnahme
einer von der Bodenfläche abgesaugten Flüssigkeit vor-
gesehen ist und gemeinsam mit dem Handführungsteil
verschwenkbar an dem Handführungsteil angeordnet ist,
einen Saugantrieb, mittels dessen im Betriebszustand
Luft über eine Luftansaugöffnung aus dem Aufnahme-
behälter absaugbar ist, so dass der Aufnahmebehälter
zum Ansaugen der Flüssigkeit unterdruckbeaufschlagt
ist, und eine Steuereinrichtung, die wenigstens zur Funk-
tionssteuerung des Saugantriebs und/oder des Werk-
zeugantriebs eingerichtet, ist bekannt.
2.2 Erfindungsgemäß ist eine mit der Steuereinrichtung
verbundene Erfassungseinrichtung vorgesehen, die zur
Erfassung eines Neigungswinkels des Handführungs-
teils eingerichtet ist, wobei die Steuereinrichtung derart
eingerichtet ist, dass in Abhängigkeit des erfassten Nei-

gungswinkels eine Schutzfunktion zur Vermeidung eines
neigungsbedingten Ansaugens von Flüssigkeit aus dem
Aufnahmebehälter durch die Luftansaugöffnung steuer-
bar ist.
2.3 Verwendung bei einer Nassreinigungsvorrichtung
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nassreinigungsvor-
richtung zur Nassreinigung einer Bodenfläche, aufwei-
send

- ein Bodenteil, das in einem Betriebszustand auf der
Bodenfläche abgestützt ist,

- wenigstens ein Bodenbearbeitungswerkzeug, das
am Bodenteil angeordnet ist und im Betriebszustand
wenigstens abschnittsweise auf der Bodenfläche
aufliegt,

- wenigstens einen Werkzeugantrieb, mittels dessen
im Betriebszustand das wenigstens eine Bodenbe-
arbeitungswerkzeug auf der Bodenfläche angetrie-
ben bewegbar ist,

- ein Handführungsteil, das zur manuellen Richtungs-
steuerung des Bodenteils auf der Bodenfläche vor-
gesehen ist,

- eine Gelenkanordnung, die wenigstens zwei Ge-
lenkachsen aufweist und mittels derer das Handfüh-
rungsteil gelenkig und um seine Längsachse dreh-
momentübertragend mit dem Bodenteil verbunden
ist,

- einen Aufnahmebehälter, der zur Aufnahme einer
von der Bodenfläche abgesaugten Flüssigkeit vor-
gesehen ist und gemeinsam mit dem Handführungs-
teil verschwenkbar an dem Handführungsteil ange-
ordnet ist,

- einen Saugantrieb, mittels dessen im Betriebszu-
stand Luft über eine Luftansaugöffnung aus dem
Aufnahmebehälter absaugbar ist, so dass der Auf-
nahmebehälter zum Ansaugen der Flüssigkeit un-
terdruckbeaufschlagt ist,

- und eine Steuereinrichtung, die wenigstens zur
Funktionssteuerung des Saugantriebs und/oder des
Werkzeugantriebs eingerichtet ist.

[0002] Eine derartige Nassreinigungsvorrichtung ist in
Form einer Scheuer-Saug-Maschine aus der EP 2 832
277 B1 bekannt. Die bekannte Nassreinigungsvorrich-
tung weist ein manuell greifbares Handführungsteil auf,
das mittels einer Gelenkanordnung mit einem in einem
Betriebszustand auf der Bodenfläche abgestützten Bo-
denteil verbunden ist. Die Gelenkanordnung ist doppel-
gelenkig gestaltet und ermöglicht ausgehend von einer
in Bezug auf die Bodenfläche senkrechten Ausrichtung
des Handführungsteils ein allseitiges Verschwenken
desselben. Dabei kann das Handführungsteil in eine na-
hezu horizontale Lage in Richtung der Bodenfläche ge-
neigt werden. Weiter weist die bekannte Nassreinigungs-

vorrichtung ein an dem Bodenteil angeordnetes und mit-
tels eines Werkzeugantriebs auf der Bodenfläche rotier-
bares Bodenbearbeitungswerkzeug und eine Saugleis-
tenanordnung auf. Die Saugleistenanordnung ist am Bo-
denteil befestigt und dient zum Absaugen von Flüssigkeit
von der Bodenfläche. Ausgehend von der Saugleisten-
anordnung wird die Flüssigkeit über eine Saugleitung in
einen Aufnahmebehälter geleitet, der am Handführungs-
teil angeordnet und auf die vorbeschriebene Weise zu-
sammen mit dem Handführungsteil verschwenkbar ist.
Der Aufnahmebehälter ist mittels eines Saugantriebs un-
terdruckbeaufschlagt. Hierzu saugt der Saugantrieb Luft
über eine Luftansaugöffnung des Aufnahmebehälters
aus dem Aufnahmebehälter ab. Infolge der auf diese
Weise bewirkten Unterdruckbeaufschlagung des Auf-
nahmebehälters wird die Flüssigkeit ausgehend von der
Saugleistenanordnung über die Saugleitung in den Auf-
nahmebehälter gesaugt. Zur Steuerung des Saugan-
triebs und des Werkzeugantriebs ist eine Steuereinrich-
tung vorgesehen, die über eine am Handführungsteil an-
geordnete Bedieneinrichtung bedienbar ist.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Nassreini-
gungsvorrichtung der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, die eine verbesserte Betriebssicherheit ermöglicht.
[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass eine
mit der Steuereinrichtung verbundene Erfassungsein-
richtung vorgesehen ist, die zur Erfassung eines Nei-
gungswinkels des Handführungsteils eingerichtet ist, wo-
bei die Steuereinrichtung derart eingerichtet ist, dass in
Abhängigkeit des erfassten Neigungswinkels eine
Schutzfunktion zur Vermeidung eines neigungsbeding-
ten Ansaugens von Flüssigkeit aus dem Aufnahmebe-
hälter durch die Luftansaugöffnung steuerbar ist. Durch
die erfindungsgemäße Lösung wird vermieden, dass im
Aufnahmebehälter befindliche Flüssigkeit neigungsbe-
dingt vom Saugantrieb angesaugt und dieser hierdurch
in seiner Funktion beeinträchtigt oder beschädigt wird.
Ein solches Ansaugen ist grundsätzlich dann möglich,
wenn das Handführungsteil und damit der Aufnahmebe-
hälter im Betriebszustand ausgehend von der Senkrech-
ten derart in Richtung der Bodenfläche geneigt wird, dass
ein Flüssigkeitspegel im Aufnahmebehälter in den Be-
reich der Luftansaugöffnung gelangt oder Flüssigkeit in
die Luftansaugöffnung hineinschwappt. Die erfindungs-
gemäße Lösung vermeidet dies, indem der Neigungs-
winkel des Handführungsteils erfasst und in Abhängig-
keit des erfassten Neigungswinkels die besagte Schutz-
funktion steuerbar ist. Die Schutzfunktion kann insbeson-
dere eine Abschaltung des Saugantriebs umfassen. Al-
ternativ oder zusätzlich kann die Schutzfunktion eine Ab-
schaltung des Werkzeugantriebs umfassen. Weiter al-
ternativ oder zusätzlich kann die Schutzfunktion eine Ak-
tivierung einer Warneinrichtung zur Abgabe eines
Warnsignals umfassen. Die Steuereinrichtung kann ins-
besondere in Form eines elektrischen und/oder elektro-
nischen Steuergeräts realisiert sein. Die Steuereinrich-
tung ist vorzugsweise im Bereich des Handführungsteils
angeordnet. Der Steuereinrichtung kann eine manuell
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betätigbare Bedieneinheit zugeordnet sein, mittels derer
der Saugantrieb und/oder der Werkzeugantrieb manuell
an- und/oder abschaltbar sein können. Alternativ oder
zusätzlich kann der Steuereinrichtung zu diesem Zweck
eine per Fuß und/oder manuell betätigbare Bedienein-
heit zugeordnet sein, die insbesondere am Bodenteil an-
geordnet sein kann. Die Erfassungseinrichtung kann
drahtgebunden und/oder drahtlos mit der Steuereinrich-
tung wirkverbunden sein. Die Erfassungseinrichtung
kann zur Erfassung eines Neigungswinkels des Hand-
führungsteils relativ zu dem Bodenteil und/oder relativ
zu der Bodenfläche und insoweit zur Erfassung eines
relativen Neigungswinkels eingerichtet sein. Alternativ
oder zusätzlich kann die Erfassungseinrichtung zur Er-
fassung eines Neigungswinkels in Bezug auf das Erd-
schwerefeld und insoweit - vereinfacht ausgedrückt - zur
Erfassung eines absoluten Neigungswinkels eingerich-
tet sein. Vorzugsweise weist die Erfassungseinrichtung
wenigstens einen Sensor auf, der zur Erfassung des Nei-
gungswinkels eingerichtet ist. Das Bodenbearbeitungs-
werkzeug weist vorzugsweise zwei Tellerwerkzeuge auf,
die um jeweils eine im Wesentlichen vertikal orientierte
Drehachse zueinander gegenläufig rotierbar sind. Vor-
zugsweise ist das Bodenbearbeitungswerkzeug derart
gestaltet, dass es im Betriebszustand einen permanen-
ten linearen Vortrieb auf das Bodenteil bewirkt. Sofern
das Bodenbearbeitungswerkzeug zwei Tellerwerkzeuge
aufweist, können zu diesem Zweck die Drehachsen der
Tellerwerkzeuge ausgehend von der Senkrechten ge-
ringfügig gegeneinander geneigt sein, so dass aufgrund
einer in Umfangsrichtung der Tellerwerkzeuge ungleich-
förmigen Reibkraftverteilung der Vortrieb des Bodenteils
bewirkt ist. Das Bodenbearbeitungswerkzeug ist vor-
zugsweise derart gestaltet, dass der generierte Vortrieb
die Nassreinigungsvorrichtung selbstfahrend - ohne ein
Schieben oder ein Ziehen einer Bedienperson am Hand-
führungsteil - auf der Bodenfläche bewegt, wobei das
Handführungsteil lediglich einer manuellen Richtungs-
steuerung der Bewegung dient. Die Gelenkanordnung
weist zwei Gelenkachsen auf und ermöglicht insoweit
eine doppelgelenkige Verschwenkbarkeit des Handfüh-
rungsteils relativ zu dem Bodenführungsteil. Vorzugs-
weise sind die Gelenkachsen orthogonal zueinander ori-
entiert. Hierdurch ist das Handführungsteil ausgehend
von einer senkrechten Orientierung nicht etwa lediglich
in einer Schwenkebene, sondern allseitig räumlich ver-
schwenkbar. Die Gelenkanordnung ist vorzugsweise
derart gestaltet, dass das Handführungsteil ausgehend
von der Senkrechten um wenigstens 30°, bevorzugt um
45° bis 60° und besonders bevorzugt um 60° bis 75°
allseitig neigbar ist, ohne dass das Bodenteil hierbei von
der Bodenfläche abgehoben oder gekippt wird. Insbe-
sondere aufgrund dieser allseitigen Verschwenkbarkeit
kann der Flüssigkeitspegel selbst bei einem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch der Nassreinigungsvorrich-
tung ohne weiteres in den Bereich der Luftansaugöffnung
gelangen.
[0005] Die erfindungsgemäße Lösung eignet sich in

besonders vorteilhafter Weise zur Nassreinigung von
Fußböden in einem Gebäudeinnenbereich. Dessen un-
geachtet kann die erfindungsgemäße Lösung auch zur
Nassreinigung von Fußböden in einem Gebäudeaußen-
bereich eingesetzt werden.
[0006] In Ausgestaltung der Erfindung ist die Steuer-
einrichtung zur Steuerung der Schutzfunktion derart ein-
gerichtet, dass in Abhängigkeit des erfassten Neigungs-
winkels der Saugantrieb und/oder der Werkzeugantrieb
abschaltbar ist. Die Schutzfunktion umfasst demnach ei-
ne neigungsabhängige automatische Abschaltung des
Saugantriebs und/oder des Werkzeugantriebs. Zu die-
sem Zweck ist die Steuereinrichtung wenigstens mittel-
bar mit dem Saugantrieb und/oder dem Werkzeugantrieb
wirkverbunden. Die Wirkverbindung kann drahtgebun-
den und/oder drahtlos ausgebildet sein. Dabei kann die
Steuereinrichtung mit dem Saugantrieb und/oder dem
Werkzeugantrieb selbst und/oder mit einer dem jeweili-
gen Antrieb zugeordneten Energieversorgungseinrich-
tung wirkverbunden sein. Sofern die Steuereinrichtung
derart eingerichtet ist, dass sowohl der Saugantrieb als
auch der Werkzeugantrieb automatisch neigungsabhän-
gig abschaltbar sind, können die jeweiligen Abschaltun-
gen gleichzeitig - bei ein- und demselben Neigungswin-
kel des Handführungsteils - oder gestaffelt - bei unter-
schiedlichen Neigungswinkeln des Handführungsteils -
steuerbar sein. Bei dieser Ausgestaltung der Erfindung
ist es zudem vorteilhaft, wenn die Steuereinrichtung der-
art eingerichtet ist, dass in Abhängigkeit des erfassten
Neigungswinkels der Saugantrieb und/oder der Werk-
zeugantrieb - nach einer zuvor erfolgten automatischen
neigungsabhängigen Abschaltung - einschaltbar ist.
[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung über-
mittelt die Steuereinrichtung in Abhängigkeit des erfass-
ten Neigungswinkels ein erstes Steuersignal an den Sau-
gantrieb zur Abschaltung desselben und/oder die Steu-
ereinrichtung übermittelt in Abhängigkeit des erfassten
Neigungswinkels ein zweites Steuersignal an den Werk-
zeugantrieb zur Abschaltung desselben. Das erste Steu-
ersignal und/oder das zweite Steuersignal können je-
weils binär oder analog sein. Die Übermittlung des ersten
Steuersignals und/oder des zweiten Steuersignals kann
drahtlos oder drahtgebunden erfolgen.
[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung über-
mittelt die Steuereinrichtung das erste Steuersignal bei
Erreichen eines ersten Neigungswinkels und/oder die
Steuereinrichtung übermittelt das zweite Steuersignal
bei Erreichen eines zweiten Neigungswinkels. Der erste
Neigungswinkel kann gleich dem zweiten Neigungswin-
kel sein. Alternativ kann der erste Neigungswinkel kleiner
oder größer als der zweite Neigungswinkel sein oder um-
gekehrt. Sofern eine automatische neigungswinkelab-
hängige Abschaltung sowohl des Saugantriebs als auch
des Werkzeugantriebs vorgesehen ist, kann bei letztge-
nannter Variante eine gestaffelte Abschaltung erreicht
werden. Beispielsweise kann bei Erreichen des ersten
Neigungswinkels zunächst der Saugantrieb abgeschal-
tet werden. Wird das Handführungsteil hiernach dennoch

3 4 



EP 3 597 093 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

weiter verschwenkt und der zweite Neigungswinkel, der
größer ist als der erste Neigungswinkel, erreicht, wird
zusätzlich der Werkzeugantrieb abgeschaltet. Alternativ
kann eine Abschaltung der Antriebe in hierzu umgekehr-
ter Reihenfolge vorgesehen sein. Durch diese Ausge-
staltung der Erfindung ergeben sich weitere Vorteile im
Hinblick auf die Betriebssicherheit der Nassreinigungs-
vorrichtung.
[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine
mit der Steuereinrichtung verbundene Warneinrichtung
vorgesehen, wobei die Steuereinrichtung zur Steuerung
der Schutzfunktion derart eingerichtet ist, dass in Abhän-
gigkeit des erfassten Neigungswinkels die Warneinrich-
tung zur Abgabe eines Warnsignals aktivierbar ist. Bei
dieser Ausgestaltung der Erfindung umfasst die Schutz-
funktion demnach die Abgabe eines Warnsignals. Zu die-
sem Zweck ist die Warneinrichtung vorgesehen und mit
der Steuereinrichtung verbunden. Die Warneinrichtung
kann eine akustische, optische und/oder mechanische
Warneinrichtung sein. Demnach kann das Warnsignal
insbesondere in Form eines Tons, eines Lichtsignals
und/oder einer mechanischen Vibration oder dergleichen
abgegeben werden. Sofern die Schutzfunktion zusätz-
lich eine neigungsabhängige automatische Abschaltung
des Saugantriebs und/oder des Werkzeugantriebs um-
fasst, ist es besonders vorteilhaft, wenn die Warneinrich-
tung vorgelagert zu einer Abschaltung - bei einem ver-
gleichsweise geringeren Neigungswinkel des Handfüh-
rungsteils - aktiviert wird. Auf diese Weise kann eine ab-
schaltbedingte Unterbrechung des Betriebszustands
vermieden und ein effizienter Betrieb der Nassreini-
gungsvorrichtung ermöglicht werden.
[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung über-
mittelt die Steuereinrichtung in Abhängigkeit des erfass-
ten Neigungswinkels ein drittes Steuersignal an die War-
neinrichtung zur Aktivierung derselben. Das dritte Steu-
ersignal kann binär oder analog sein. Das dritte Steuer-
signal kann drahtgebunden und/oder drahtlos an die
Warneinrichtung übermittelt werden.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung über-
mittelt die Steuereinrichtung das dritte Steuersignal bei
Erreichen eines dritten Neigungswinkels. Sofern die
Schutzfunktion zusätzlich eine neigungsabhängige au-
tomatische Abschaltung des Saug- und/oder des Werk-
zeugantriebs umfasst, ist es vorteilhaft, wenn der dritte
Neigungswinkel - ausgehend von einer senkrechten Ori-
entierung des Handführungsteils - geringer ist als der
erste Neigungswinkel und/oder der zweite Neigungswin-
kel.
[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Erfassungseinrichtung einen Beschleunigungssen-
sor auf, der zur Erfassung des Neigungswinkels einge-
richtet ist. Der Beschleunigungssensor ist vorzugsweise
in Form eines piezoelektrischen Sensors ausgebildet.
Solche piezoelektrischen Beschleunigungssensoren
sind grundsätzlich bekannt. Vorzugsweise ist der Be-
schleunigungssensor am Handführungsteil angeordnet.
Da die sich im Betriebszustand der Nassreinigungsvor-

richtung ergebenden bewegungsbedingten Beschleuni-
gungen im Vergleich zur Erdbeschleunigung vernachläs-
sigbar klein sind, erlaubt diese Ausgestaltung der Erfin-
dung eine hinreichend genaue Erfassung des Neigungs-
winkels.
[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Erfassungseinrichtung zur Erfassung eines Füllstands
des Aufnahmebehälters eingerichtet, wobei die Steuer-
einrichtung derart eingerichtet ist, dass die Schutzfunk-
tion in Abhängigkeit des Füllstands steuerbar ist. Je
nachdem, ob der Aufnahmebehälter einen vergleichs-
weise niedrigen oder einen vergleichsweise hohen Füll-
stand der Flüssigkeit aufweist, besteht die Gefahr eines
neigungsbedingten Ansaugens von Flüssigkeit durch die
Luftansaugöffnung erst bei vergleichsweise hohen bzw.
bereits bei vergleichsweise geringen Neigungswinkeln
des Handführungsteils. Diese Ausgestaltung der Erfin-
dung trägt diesem Umstand Rechnung insoweit, als die
Erfassungseinrichtung den Füllstand erfasst und die
Schutzfunktion zusätzlich in Abhängigkeit des Füllstands
gesteuert wird. Demnach ist die Steuereinrichtung derart
eingerichtet, dass ein maximal zulässiger Neigungswin-
kel, bei dessen Erreichen die Schutzfunktion gesteuert
wird, in Abhängigkeit des erfassten Füllstands bestimm-
bar ist. Dies ist eine besonders vorteilhafte Ausgestal-
tung der Erfindung.
[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Erfassungseinrichtung einen Füllstandssensor auf,
der zur Erfassung des Füllstands des Aufnahmebehäl-
ters eingerichtet ist. Solche Sensoren zur Füllstands-
messung sind grundsätzlich bekannt. Beispielsweise
kann der Füllstandssensor in Form eines Schwimmers
zur mechanischen Füllstandsmessung oder eines Füll-
standsschalters zur kapazitiven Füllstandsmessung
ausgebildet sein.
[0015] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen sowie aus der nach-
folgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung, das anhand der Zeichnun-
gen dargestellt ist.

Fig. 1 zeigt in perspektivischer schematischer Dar-
stellung eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Nassreinigungsvorrichtung in
einem Betriebszustand,

Fig. 2 in teilweise abgeschnittener perspektivischer
Darstellung und unter zeichnerischer Ausblen-
dung einzelner Bauteile die Nassreinigungs-
vorrichtung nach Fig. 1 in einem Transport-
bzw. Aufbewahrungszustand und

Fig. 3 in einer stark vereinfachten schematischen
Blockschaltbild-Darstellung die Nassreini-
gungsvorrichtung nach den Fig. 1 und 2.

[0016] Gemäß Fig. 1 ist eine Nassreinigungsvorrich-
tung 1 in Form einer Scheuer-Saug-Maschine ausgebil-
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det und zur Nassreinigung einer Fußbodenfläche B in
einem nicht näher dargestellten Gebäudeinneren vorge-
sehen. Die Nassreinigungsvorrichtung 1 weist ein Hand-
führungsteil 2 und ein Bodenteil 3 auf. Das Bodenteil 3
ist in einem anhand Fig. 1 ersichtlichen Betriebszustand
auf der Bodenfläche B abgestützt. Das Handführungsteil
2 dient zur manuellen Richtungssteuerung des Boden-
teils 3 auf der Bodenfläche B und ragt stielartig längser-
streckt von dem Bodenteil 3 ab. Das Handführungsteil 2
ist mittels einer Gelenkanordnung 4 relativ zu dem Bo-
denteil 3 gelenkig verschwenkbar mit demselben verbun-
den. Die Gelenkanordnung 4 weist eine erste Gelenk-
achse E und eine zweite Gelenkachse F auf, die im We-
sentlichen senkrecht zueinander orientiert sind. Die Ge-
lenkanordnung 4 ist stirnendseitig des Handführungsteils
2 angeordnet und derart gestaltet, dass das Handfüh-
rungsteils 2 ausgehend von einer - in Bezug auf die Bo-
denfläche B - senkrechten Orientierung allseitig räumlich
verschwenkbar ist. Vereinfacht ausgedrückt ist das
Handführungsteil 2 demnach nicht lediglich in einer
Schwenkebene schwenkbeweglich, sondern vorwärts,
rückwärts, beidseits seitlich als auch schräg nach vorne
und/oder hinten neigbar. Die Gelenkanordnung 4 ist der-
art gestaltet, dass ausgehend von der Senkrechten Nei-
gungswinkel von etwa 75° erreicht werden können, ohne
dass das Bodenteil 3 von der Bodenfläche B abgehoben
wird. Dabei ist das Handführungsteil 2 in jeder dieser
Neigungsstellungen um seine Längsachse L drehmo-
mentübertragend mit dem Bodenteil 3 wirkverbunden.
Hierdurch ist das Bodenteil 3 mittels einer manuellen
Drehmomentbeaufschlagung des Handführungsteils 2
um die Längsachse L um eine - in Bezug auf die Boden-
fläche B - vertikal orientierte und nicht näher bezeichnete
Rotationsachse rotierbar. Diese Art der Gelenkverbin-
dung zwischen Handführungsteil 2 und Bodenteil 3 ist
aus der EP 2 832 277 B1 bekannt, auf deren diesbezüg-
liche Offenbarung zur Erläuterung des Aufbaus und/oder
der Funktionsweise der Gelenkanordnung 4 hiermit aus-
drücklich verwiesen und Bezug genommen wird.
[0017] Das Handführungsteils 2 weist ein zentrales,
formstabiles Tragrohr 5 auf, an dessen oberem Stirnend-
bereich zwei zu gegenüberliegenden Seiten abragende
Handgriffe 6 zur manuellen Richtungssteuerung der
Nassreinigungsvorrichtung 1 auf der Bodenfläche B an-
geordnet sind. An dem Handführungsteil 2 ist gemein-
sam mit diesem verschwenkbar ein Aufnahmebehälter
7 angeordnet. Der Aufnahmebehälter 7 kann auch als
Schmutzwassertank bezeichnet werden und ist vorlie-
gend an einer Vorderseite des Tragrohrs 5 befestigt. Da-
bei ist der Aufnahmebehälter 7 längserstreckt entlang
des Tragrohrs 5 orientiert und aus einem formstabilen
Kunststoff gefertigt. An einer dem Aufnahmebehälter 7
abgewandten Rückseite des Tragrohrs 5 ist ein Frisch-
wassertank 8 vorgesehen. An einem unteren Stirnend-
bereich des Tragrohrs 5 ist ein Saugantrieb 9 angeord-
net. Der Saugantrieb 9 ist vorliegend in Form einer Saug-
turbine 9 ausgebildet und dient auf nachfolgend näher
beschriebene Weise einem Absaugen von Flüssigkeit

von der Bodenfläche B.
[0018] Zudem ist ein am Bodenteil 3 angeordnetes Bo-
denbearbeitungswerkzeug 10 vorgesehen, das im an-
hand Fig. 1 ersichtlichen Betriebszustand auf der Boden-
fläche B aufliegt. Das Bodenbearbeitungswerkzeug 10
ist mittels eines anhand Fig. 1 nicht näher ersichtlichen
innerhalb eines Gehäuses 11 des Bodenteils 3 angeord-
neten Werkzeugantriebs 12 (Fig. 3) auf der Bodenfläche
B angetrieben bewegbar. Vorliegend ist das Bodenbe-
arbeitungswerkzeug 10 derart gestaltet, dass im Be-
triebszustand ein permanenter linearer Vortrieb auf das
Bodenteil 3 entlang einer Vortriebsrichtung R bewirkt ist.
Hierzu weist das Bodenbearbeitungswerkzeug 10 vor-
liegend zwei Tellerwerkzeuge auf, die jeweils in Form
einer Tellerbürste 13 ausgebildet sind. Die Tellerbürsten
13 sind mittels des Werkzeugantriebs 12 gegenläufig ro-
tierbar, wobei eine jeweilige Drehachse der Tellerbürsten
13 im Wesentlichen vertikal zur Bodenfläche B orientiert
ist. Um den Vortrieb entlang der Vortriebsrichtung R zu
bewirken, sind die nicht näher bezeichneten Drehachsen
der Tellerbürsten 13 geringfügig aus der Vertikalen ge-
geneinander gekippt. Hieraus resultiert ein in Umfangs-
richtung der Tellerbürsten 13 ungleichförmig verteilter
Anpressdruck und damit eine ungleichförmige Reibkraft-
verteilung auf der Bodenfläche B. Infolge dieser ungleich-
förmigen Reibkraftverteilung bewegt sich die Nassreini-
gungsvorrichtung 1 im Betriebszustand selbstfahrend
entlang der Vortriebsrichtung R, wobei die Richtungs-
steuerung mittels einer entsprechenden Drehmoment-
beaufschlagung des Handführungsteils 2 um die Längs-
achse L erfolgt. Folglich bewirkt die gegenläufige Rota-
tion der Tellerbürsten 13 nicht lediglich eine Bearbeitung
der Bodenfläche B, sondern zusätzlich eine Selbstfahr-
bewegung der Nassreinigungsvorrichtung 1 auf der Bo-
denfläche B. Eine solche Gestaltung des Bodenbearbei-
tungswerkzeugs 10 ist bereits in der EP 2 832 277 B1
beschrieben. Auf deren diesbezügliche Offenbarung
wird hiermit zur ergänzenden Erläuterung der Vortriebs-
funktion und/oder der Gestaltung des Bodenbearbei-
tungswerkzeugs ausdrücklich verwiesen und Bezug ge-
nommen.
[0019] Zudem ist vorliegend eine Saugleistenanord-
nung 14 an dem Bodenteil 3 angeordnet. Diese dient
einem Absaugen von Flüssigkeit von der Bodenfläche B
und weist hierzu zwei unter Ausbildung eines definierten
Ansaugschlitzes 15 zueinander beabstandet angeord-
nete Dichtlippen 16 auf. Der Ansaugschlitz 15 ist über
eine Saugleitung 17 fluidleitend mit dem Aufnahmebe-
hälter 7 verbunden. Die Saugleitung 17 ist hierzu zwi-
schen der Saugleistenanordnung 14 und dem Aufnah-
mebehälter 7 erstreckt und vorliegend in Form eines bie-
geflexiblen Schlauchs ausgebildet.
[0020] Zur Versorgung des Saugantriebs 9 und des
Werkzeugantriebs 12 mit elektrischer Antriebsenergie ist
vorliegend eine Batterieeinheit 18 am Bodenteil 3 ange-
ordnet. Bei Nichtgebrauch der Nassreinigungsvorrich-
tung 1 kann diese einen Transport- oder auch Aufbewah-
rungszustand gemäß Fig. 2 einnehmen. In diesem
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Transport- bzw. Aufbewahrungszustand ist das Boden-
teil 3 zusammen mit dem Bodenbearbeitungswerkzeug
10 und der Saugleistenanordnung 14 mittels einer
Schwenkbewegung um die Gelenkachse E von der Bo-
denfläche B abgehoben. Dabei ist das Bodenteil 3 mittels
zweier Stützrollen 19 auf der Bodenfläche B rollbar ab-
gestützt.
[0021] Zudem ist eine Steuereinrichtung 20 vorgese-
hen, die insbesondere zur Funktionssteuerung des Sau-
gantriebs 9 und des Werkzeugantriebs 12 eingerichtet
ist. Die Steuereinrichtung 20 ist anhand Fig. 1 lediglich
stark vereinfacht schematisch dargestellt und beispiel-
haft an einem oberen Stirnendbereich des Handfüh-
rungsteils 2 angeordnet. Der Steuereinrichtung 20 ist vor-
liegend eine manuell betätigbare Handhabungseinrich-
tung 21 in Form zweier zwangsgeführt synchron beweg-
licher Betätigungshebel zugeordnet. Die Betätigungshe-
bel 21 sind im Bereich der Handgriffe 6 angeordnet. Die
Betätigungshebel 21 sind auf grundsätzlich bekannte
Weise mit der Steuereinrichtung 20 wirkverbunden. Vor-
liegend kann mittels einer Betätigung der Betätigungs-
hebel 21 das Bodenbearbeitungswerkzeug 10 über einer
entsprechenden Ansteuerung des Werkzeugantriebs 12
in Gang gesetzt werden. Ein weiteres, nicht näher er-
sichtliches Betätigungselement ist zum Ein- bzw. Aus-
schalten des Saugantriebs 9 vorgesehen und auf grund-
sätzlich bekannte Weise mit der Steuereinrichtung 20
wirkverbunden. Alternativ oder zusätzlich kann das Ein-
und Ausschalten des Saugantriebs 9 mit den Betäti-
gungshebeln 21 steuerbar sein. Bei einer nicht darge-
stellten Ausführungsform kann zum Ein- und/oder Aus-
schalten des Saugantriebs 9 und/oder des Werkzeugan-
triebs 12 ein Schalter am Bodenteil angeordnet sein. Der
Schalter kann manuell und/oder per Fuß betätigbar sein.
[0022] Zur Nassreinigung der Bodenfläche B wird
Wasser ausgehend von dem Frischwassertank 8 im Be-
reich des Bodenbearbeitungswerkzeugs 10 auf die Bo-
denfläche B aufgebracht. Das aufgebrachte Wasser
kann auf der Bodenfläche B befindlichen Schmutz anlö-
sen und den Scheuervorgang der Tellerbürsten 13 un-
terstützen. Hierbei anfallendes Schmutzwasser wird mit-
tels der Saugleistenanordnung 14 abgesaugt. Hierzu
wird der Aufnahmebehälter 7 mittels des Saugantriebs
9 unterdruckbeaufschlagt. Zu diesem Zweck ist die
Saugturbine 9 über einen nicht näher ersichtlichen im
Inneren des Tragrohrs 5 ausgebildeten Saugkanal S
(Fig. 2) mit dem Aufnahmebehälter 7 wirkverbunden. Der
Saugkanal S ist anhand Fig. 2 strichliert angedeutet und
erstreckt sich in Längsrichtung L des Handführungsteils
2 durch das Tragrohr 5. Der Saugkanal S mündet an
einem oberen Stirnendbereich in einen Ansaugstutzen
22, der in montiertem Zustand des Aufnahmebehälters
7 in eine Luftansaugöffnung 23 desselben eingepasst
ist. Die Luftansaugöffnung 23 ist anhand Fig. 1 strichliert
angedeutet und rückseitig des Aufnahmebehälters 7 an-
geordnet. Im eingeschalteten Zustand saugt die Saug-
turbine 9 über den Saugkanal S und den Ansaugstutzen
22 Luft durch die Luftansaugöffnung 23 aus dem Auf-

nahmebehälter 7, so dass dieser unterdruckbeauf-
schlagt ist. Infolge dieser Unterdruckbeaufschlagung
wird das Schmutzwasser von der Bodenfläche B durch
den Ansaugschlitz 15 angesaugt und über die Sauglei-
tung 17, die mittels einer Einlasseinheit 24 fluiddicht in
eine nicht näher dargestellte rückseitige Öffnung des
Aufnahmebehälters 7 mündet, in den Aufnahmebehälter
7 gefördert.
[0023] In dem anhand Fig. 1 ersichtlichen Betriebszu-
stand ist das Handführungsteil 2 in etwa senkrecht zu
der Bodenfläche B orientiert. Bei einer solchen Ausrich-
tung des Handführungsteils besteht grundsätzlich keine
Gefahr, dass in dem Aufnahmebehälter 7 befindliche
Flüssigkeit in ungewollter Weise durch die Luftansaug-
öffnung 23 von dem Saugantrieb 9 angesaugt wird, so-
fern ein Füllstand H ein übliches Maß nicht überschreitet.
Ein solches Ansaugen kann zu einer Beeinträchtigung
der Funktion oder einer Beschädigung des Saugantriebs
9 führen. Andererseits ist nicht ausgeschlossen, dass
der Füllstand H bei einer entsprechenden Neigung des
Handführungsteils 2 ausgehend von der Senkrechten in
Richtung der Bodenfläche B in den Bereich der Luftan-
saugöffnung 23 gelangt. Dies umso mehr, als die Ge-
lenkanordnung 4 eine allseitige Neigung des Handfüh-
rungsteils 2 um bis zu 75° ausgehend von der Senkrech-
ten ermöglicht. In einem solchen Fall kann ein neigungs-
bedingtes Ansaugen von Flüssigkeit durch die Luftan-
saugöffnung 23 nicht ohne weiteres vermieden werden.
[0024] Um dem entgegenzuwirken, ist vorliegend eine
Erfassungseinrichtung 25 vorgesehen, die zur Erfassung
eines Neigungswinkels N des Handführungsteils 2 ein-
gerichtet ist, wobei die Steuereinrichtung 20 derart ein-
gerichtet ist, dass in Abhängigkeit des erfassten Nei-
gungswinkels N eine Schutzfunktion zur Vermeidung ei-
nes neigungsbedingten Ansaugens von Flüssigkeit aus
dem Aufnahmebehälter 7 durch die Luftansaugöffnung
23 steuerbar ist.
[0025] Die Erfassungseinrichtung 25 ist anhand Fig. 2
in schematisch stark vereinfachter Form ersichtlich und
beispielhaft im Bereich des Handführungsteils 2 am
Tragrohr 5 angeordnet. Auf weitere Einzelheiten der Er-
fassungseinrichtung 25 und die entsprechende Einrich-
tung der Steuereinrichtung 20 wird nachfolgend anhand
Fig. 3 näher eingegangen. Fig. 3 zeigt die Nassreini-
gungsvorrichtung 1 in schematisch stark vereinfachter
Blockschaltbild-Darstellung.
[0026] Die Erfassungseinrichtung 25 weist einen Be-
schleunigungssensor 26 auf, der zur Erfassung des Nei-
gungswinkels N eingerichtet ist. Der Beschleunigungs-
sensor 26 ist in Form eines grundsätzlich bekannten pi-
ezoelektrischen Sensors ausgebildet. Der piezoelektri-
sche Beschleunigungssensor 26 ermöglicht eine Erfas-
sung des Neigungswinkels N in Bezug auf das Erd-
schwerefeld g, so dass der Neigungswinkel N vorliegend
- vereinfacht ausgedrückt - eine absolute Neigung des
Handführungsteils 2 und damit des Aufnahmebehälters
7 beschreibt. Bei einer nicht näher dargestellten Ausfüh-
rungsform kann die Erfassungseinrichtung 25 zur Erfas-
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sung einer relativen Neigung des Handführungsteils 2
gegenüber dem Bodenteil 3 eingerichtet sein und zu die-
sem Zweck einen grundsätzlich bekannten mechani-
schen, elektrischen oder elektronischen Neigungssen-
sor aufweisen, der beispielsweise im Bereich der Ge-
lenkanordnung 4 angeordnet sein kann.
[0027] Die Steuereinrichtung 20 ist mittels einer draht-
gebundenen Signalleitung 27 mit der Erfassungseinrich-
tung 25 wirkverbunden. Anstelle einer drahtgebundenen
Signalübertragung kann auch eine grundsätzlich be-
kannte drahtlose Signalübertragung zwischen der Erfas-
sungseinrichtung 25 und der Steuereinrichtung 20 vor-
gesehen sein.
[0028] Die Steuereinrichtung 20 ist vorliegend zur
Steuerung der Schutzfunktion derart eingerichtet, dass
in Abhängigkeit des erfassten Neigungswinkels N der
Saugantrieb 9 und/oder Werkzeugantrieb 12 abschaltbar
ist. Hierzu ist die Steuereinrichtung mittels entsprechen-
der Signalleitungen 28, 29 mit dem Saugantrieb 9 bzw.
dem Werkzeugantrieb 12 zur Signalübermittlung wirk-
verbunden. Dabei sendet die Steuereinrichtung 20 in Ab-
hängigkeit des erfassten Neigungswinkels N ein erstes
Steuersignal S1 an den Saugantrieb 9 zur Abschaltung
desselben. In entsprechender Weise kann ein zweites
Steuersignal S2 an den Werkzeugantrieb 12 zu dessen
Abschaltung übermittelt werden.
[0029] Diese automatische neigungsabhängige Ab-
schaltung der Antriebe 9, 12 kann gleichzeitig - d.h. bei
Erreichen ein- und desselben vorgegebenen Neigungs-
winkels - oder gestaffelt - d.h. bei Erreichen unterschied-
licher Neigungswinkel - angesteuert werden. Vorliegend
ist vorgesehen, dass bei Erreichen eines ersten Nei-
gungswinkels N1 zunächst der Saugantrieb 9 abgeschal-
tet wird. Bei Erreichen eines zweiten Neigungswinkels
N2 wird der Werkzeugantrieb 12 abgeschaltet. Der erste
Neigungswinkel N1 und der zweite Neigungswinkel N2
sind vorliegend in grundsätzlich bekannter Weise elek-
tronisch in einer Speichereinheit 30 der Steuereinrich-
tung 20 gespeichert. Eine Recheneinheit 31 der Steuer-
einrichtung 20 gleicht hierbei auf grundsätzlich bekannte
Weise den erfassten Neigungswinkel N mit den gespei-
cherten Neigungswinkeln N1, N2 ab, wobei das entspre-
chende Steuersignal S1 bzw. S2 übermittelt wird, sobald
der erfasste Neigungswinkel N dem entsprechend ein-
gespeicherten Neigungswinkel N1 bzw. N2 entspricht.
Der erste Neigungswinkel N1 ist vorliegend betragsmä-
ßig kleiner als der zweite Neigungswinkel N2. Dies führt
dazu, dass zum Schutz der Saugturbine 9 vor einem un-
gewollten Ansaugen von Flüssigkeit zunächst die Saug-
turbine 9 selbst abgeschaltet wird, sobald der erste Nei-
gungswinkel N1 erreicht wird. Sofern sich eine Bedien-
person hiervon unbeeindruckt zeigt und das Handfüh-
rungsteil 2 über den ersten Neigungswinkel N1 hinaus
weiter verschwenkt und der zweite Neigungswinkel N1
erreicht wird, wird zusätzlich der Werkzeugantrieb 12 ab-
geschaltet. Hierdurch kann eine nochmals verbesserte
Betriebssicherheit der Nassreinigungsvorrichtung 1 er-
reicht werden. Grundsätzlich ist auch eine in hierzu um-

gekehrter Reihenfolge gestaffelte Abschaltung der An-
triebe 9, 12 realisierbar.
[0030] Wie weiter anhand Fig. 3 ersichtlich ist, ist eine
mit der Steuereinrichtung 20 verbundene Warneinrich-
tung 32 vorgesehen. Die Steuereinrichtung 20 ist zur
Steuerung der Schutzfunktion derart eingerichtet, dass
in Abhängigkeit des erfassten Neigungswinkels N die
Warneinrichtung 32 zur Abgabe eines Warnsignals W
aktivierbar ist. Die Warneinrichtung 32 ist vorliegend eine
optische Warneinrichtung und insoweit in Form einer
Warnleuchte realisiert. Die Warnleuchte 32 ist an einem
oberen Stirnendbereich des Handführungsteils 2 in
Querrichtung mittig zwischen den Handgriffen 6 ange-
ordnet. Das Warnsignal W ist demnach ein optisches
Warnsignal. Bei einer nicht näher dargestellten Ausfüh-
rungsform kann die Warneinrichtung alternativ oder zu-
sätzlich eine akustische und/oder eine mechanische
Warneinrichtung sein. Das Warnsignal W kann dement-
sprechend ein Warnton oder eine mechanische War-
nung sein. Letztere kann beispielsweise in Form einer
Vibration der Handgriffe 6 abgegeben werden. Die Steu-
ereinrichtung 20 ist mittels einer Signalleitung 33 mit der
Warneinrichtung 32 wirkverbunden. Bei Erreichen eines
dritten Neigungswinkels N3 übermittelt die Steuerein-
richtung 20 ein drittes Steuersignal S3 an die Warnein-
richtung 32, so dass diese zur Abgabe des Warnsignals
W aktiviert wird. Der dritte Neigungswinkel N3 ist auf wie-
derum grundsätzlich bekannte Weise und entsprechend
den Neigungswinkeln N1 und N2 in der Speichereinheit
30 gespeichert. Vorliegend ist der dritte Neigungswinkel
N3 betragsmäßig geringer als der erste Neigungswinkel
N1 und/oder der zweite Neigungswinkel N2. Demnach
wird zur Vermeidung des neigungsbedingten Ansaugens
von Flüssigkeit durch die Luftansaugöffnung 23 zunächst
das Warnsignal W abgegeben. Erst bei einem darüber
hinausgehenden Verschwenken des Handführungsteils
2 und bei Erreichen des ersten Neigungswinkels N1
und/oder des zweiten Neigungswinkels N2 wird der Sau-
gantrieb 9 und/oder der Werkzeugantrieb 12 automa-
tisch abgeschaltet.
[0031] Vorliegend ist die Erfassungseinrichtung 25 zu-
dem zur Erfassung des Füllstands H des Aufnahmebe-
hälters 7 eingerichtet. Dabei ist die Steuereinrichtung 20
zusätzlich derart eingerichtet, dass die vorbeschriebene
Schutzfunktion zusätzlich in Abhängigkeit des Füllstands
H steuerbar ist. Zu diesem Zweck weist die Erfassungs-
einrichtung 25 einen Füllstandssensor 34 auf, der zur
Erfassung des Füllstands H eingerichtet ist. Der Füll-
standssensor 34 ist vorliegend in Form eines kapazitiven
Sensors ausgebildet, der außerhalb des Aufnahmebe-
hälters 7 in dem anhand Fig. 2 ersichtlichen Bereich des
Tragrohrs 5 angeordnet ist. Solche Füllstandssensoren
34 sind grundsätzlich bekannt. Die Recheneinheit 31 ist
vorliegend derart eingerichtet, dass die Neigungswinkel
N1, N2 und N3 variabel in Abhängigkeit des erfassten
Füllstands H ermittelbar sind. Vereinfacht ausgedrückt
sind die Neigungswinkel N1 bis N3 funktional abhängig
von dem Füllstand H und werden abhängig von diesem
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mittels der Recheneinheit 31 berechnet. Ist der erfasste
Füllstand H vergleichsweise niedrig, lässt dies betrags-
mäßig größere Neigungswinkel N1 bis N3 zu, ohne dass
die Gefahr eines ungewollten Ansaugens von Flüssigkeit
durch die Luftansaugöffnung 23 besteht. Umgekehrt er-
geben sich betragsmäßig geringere Neigungswinkel N1
bis N3, sofern der Füllstand H vergleichsweise hoch ist.

Patentansprüche

1. Nassreinigungsvorrichtung (1) zur Nassreinigung ei-
ner Bodenfläche (B), aufweisend

- ein Bodenteil (3), das in einem Betriebszustand
auf der Bodenfläche (B) abgestützt ist,
- wenigstens ein Bodenbearbeitungswerkzeug
(10), das am Bodenteil (3) angeordnet ist und
im Betriebszustand wenigstens abschnittswei-
se auf der Bodenfläche (B) aufliegt,
- wenigstens einen Werkzeugantrieb (12), mit-
tels dessen im Betriebszustand das wenigstens
eine Bodenbearbeitungswerkzeug (10) auf der
Bodenfläche (B) angetrieben bewegbar ist,
- ein Handführungsteil (2), das zur manuellen
Richtungssteuerung des Bodenteils (3) auf der
Bodenfläche (B) vorgesehen ist,
- eine Gelenkanordnung (4), die wenigstens
zwei Gelenkachsen (E, F) aufweist und mittels
derer das Handführungsteil (2) gelenkig und um
seine Längsachse (L) drehmomentübertragend
mit dem Bodenteil (3) verbunden ist,
- einen Aufnahmebehälter (7), der zur Aufnah-
me einer von der Bodenfläche (B) abgesaugten
Flüssigkeit vorgesehen ist und gemeinsam mit
dem Handführungsteil (2) verschwenkbar an
dem Handführungsteil (2) angeordnet ist,
- einen Saugantrieb (9), mittels dessen im Be-
triebszustand Luft über eine Luftansaugöffnung
(23) aus dem Aufnahmebehälter (7) absaugbar
ist, so dass der Aufnahmebehälter (7) zum An-
saugen der Flüssigkeit unterdruckbeaufschlagt
ist,
- und eine Steuereinrichtung (20), die wenigs-
tens zur Funktionssteuerung des Saugantriebs
(9) und/oder des Werkzeugantriebs (12) einge-
richtet ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass eine mit der
Steuereinrichtung (20) verbundene Erfassungs-
einrichtung (25) vorgesehen ist, die zur Erfas-
sung eines Neigungswinkels (N) des Handfüh-
rungsteils (2) eingerichtet ist, wobei die Steuer-
einrichtung (20) derart eingerichtet ist, dass in
Abhängigkeit des erfassten Neigungswinkels
(N) eine Schutzfunktion zur Vermeidung eines
neigungsbedingten Ansaugens von Flüssigkeit
aus dem Aufnahmebehälter (7) durch die
Luftansaugöffnung (23) steuerbar ist.

2. Nassreinigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (20) zur Steuerung der Schutzfunktion derart
eingerichtet ist, dass in Abhängigkeit des erfassten
Neigungswinkels (N) der Saugantrieb (9) und/oder
der Werkzeugantrieb (12) abschaltbar ist.

3. Nassreinigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (20) in Abhängigkeit des erfassten Neigungs-
winkels (N) ein erstes Steuersignal (S1) an den Sau-
gantrieb (9) zur Abschaltung desselben übermittelt
und/oder ein zweites Steuersignal (S2) an den Werk-
zeugantrieb (12) zur Abschaltung desselben über-
mittelt.

4. Nassreinigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (20) das erste Steuersignal (S1) bei Erreichen
eines ersten Neigungswinkels (N1) übermittelt
und/oder das zweite Steuersignal (S2) bei Erreichen
eines zweiten Neigungswinkels (N2) übermittelt.

5. Nassreinigungsvorrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine mit der Steuereinrichtung (20) ver-
bundene Warneinrichtung (32) vorgesehen ist, wo-
bei die Steuereinrichtung (20) zur Steuerung der
Schutzfunktion derart eingerichtet ist, dass in Ab-
hängigkeit des erfassten Neigungswinkels (N) die
Warneinrichtung (32) zur Abgabe eines Warnsignals
(W) aktivierbar ist.

6. Nassreinigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (20) in Abhängigkeit des erfassten Neigungs-
winkels (N) ein drittes Steuersignal (S3) an die War-
neinrichtung (32) zur Aktivierung derselben übermit-
telt.

7. Nassreinigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (20) das dritte Steuersignal (S3) bei Erreichen
eines dritten Neigungswinkels (N3) übermittelt.

8. Nassreinigungsvorrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Erfassungseinrichtung (25) einen Be-
schleunigungssensor (26) aufweist, der zur Erfas-
sung des Neigungswinkels (N) eingerichtet ist.

9. Nassreinigungsvorrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Erfassungseinrichtung (25) zur Erfas-
sung eines Füllstands (H) des Aufnahmebehälters
(7) eingerichtet ist, wobei die Steuereinrichtung (20)
derart eingerichtet ist, dass die Schutzfunktion in Ab-
hängigkeit des Füllstands (H) steuerbar ist.
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10. Nassreinigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erfassungsein-
richtung (25) einen Füllstandssensor (34) aufweist,
der zur Erfassung des Füllstands (H) des Aufnah-
mebehälters (7) eingerichtet ist.
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